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§ 407 ZPO
 ZPO - Zivilprozessordnung

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 20.07.2024

1. (1)Bei Verurtheilung zur Entrichtung einer Geldrente wegen Tödtung, Körperverletzung oder Freiheitsentziehung

kann das Gericht, wenn eine Sicherstellung der künftigen Zahlungen offenbar nothwendig erscheint, auf Antrag

im Urtheile auch auf Sicherheitsleistung erkennen. Wenngleich im Processe ein solcher Antrag nicht gestellt

wurde, kann der Berechtigte nachträglich im Wege der Klage Sicherheitsleistung verlangen, falls die

Vermögensverhältnisse des Verpflichteten sich inzwischen erheblich verschlechtert haben.

2. (2)Unter derselben Voraussetzung kann der Berechtigte eine Erhöhung der im Urtheile bestimmten Sicherheit

mittels Klage begehren.
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